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Inkrafttreten der vom RID-Fachausschuss auf seiner 57. Tagung 
angenommenen Änderungen zum RID (Anlage zum Anhang C des 
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In seiner Funktion als Depositar macht der Generalsekretär der Zwischenstaatlichen Organisa-
tion für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) die folgende Mitteilung: 

Die vom Fachausschuss für die Beförderung gefährlicher Güter (RID-Fachausschuss) auf sei-
ner 57. Tagung angenommenen Änderungen zum RID (Anlage zum Anhang C des Überein-
kommens) wurden vom Generalsekretär am 1. Juli 2022 mitgeteilt (NOT-RID-22035). 
 
Bis zum 1. November 2022 hat der Generalsekretär keine Widersprüche gegen die oben ge-
nannten Änderungen gemäß Artikel 35 § 3 COTIF von den Mitgliedstaaten erhalten, die keine 
Erklärung über die Nichtanwendung des Anhanges C (RID) gemäß Artikel 42 § 1 erster Satz 
COTIF abgegeben haben. Die oben genannten Änderungen treten daher am 1. Januar 2023 für 
alle Mitgliedstaaten in Kraft, die keine Erklärung gemäß Artikel 42 § 1 erster Satz COTIF ab-
gegeben haben, den Anhang C (RID) nicht anzuwenden. 
 
Die Texte sind auf der Website der OTIF unter „Tätigkeiten > Gefährliche Güter > Notifizie-
rungstexte“ veröffentlicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 

(Wolfgang Küpper) 

Generalsekretär 

 


